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Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 21 25.09.2012 öffentlich 

 Az:  
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  

Planungsausschuss 10.10.2012 zur Empfehlung 

Bau- und Umweltausschuss 10.10.2012 zur Empfehlung 

Verwaltungsausschuss 30.10.2012 zum Beschluss 

 

Planung der Anbindung des Nordfrost Ringes an die B 210 alt 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die vorgelegte Planung (Variante…) wird anerkannt. Die geschätzten Kosten sind in 
das Investitionsprogramm für 2013 aufzunehmen. 
 
 
Begründung: 
Im Zuge des Neubaus der Umgehungsstraße Schortens (B 210 neu) ist eine 
teilweise Umstufung des Straßennetzes vorgesehen. Im Bereich Ostiem soll unter 
anderem der Nordfrost Ring zur Kreisstraße aufgestuft werden. Hierzu ist ein 
entsprechender Ausbau der Anbindung an die jetzige B 210 erforderlich. Der 
Landkreis Friesland macht die Übernahme als Kreisstraße von diesem Ausbau 
abhängig. Aus dieser Maßnahme folgen dann außerdem weitere Überlegungen zur 
Abbindung des Ortsteiles Ostiem von der jetzigen südlichen Zufahrt über die B 210 
alt. Eine Kostenbeteiligung des Bundes wird laut der bisherigen Gespräche in der 
Angelegenheit abgelehnt. Der Landkreis Friesland sieht ebenfalls keine Möglichkeit 
für eine Kostenbeteiligung. Mögliche Ausbauvarianten mit unterschiedlichen Kosten 
werden in der Sitzung vom Planungsbüro IST vorgestellt. Die „Große Variante“ mit 
Verlegung des Radweges auf die Nordseite der B 210 alt wird von allen beteiligten 
Fachbehörden als beste Lösung angesehen. Der ADFC bezeichnet diese Variante in 
seiner Stellungnahme als „Einzig sinnvolle Lösung“. Die im Haushaltsentwurf 
angegebenen Kosten von 350.000,- € sind lediglich ein vorläufiger Merkposten. 
Genauere Schätzungen sind noch nicht bekannt und werden bis zur Sitzung 
erarbeitet. 
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